
Volksauftrag 
Langsamverkehr in die kantonale Verfassung 
Wortlaut des Volksauftrages (nach Art. 34 Kantonsverfassung): 
Der Regierungsrat wird beauftragt, eine Vorlage zur Änderung der kantonalen Verfassung vorzulegen,  
welche §120 folgendermassen ändert: 
1 Kanton und Gemeinden sorgen für eine sichere, wirtschaftliche, umweltgerechte und energiesparende  

Verkehrsordnung. 
2 Sie fördern den öffentlichen Verkehr, den Langsamverkehr sowie das Umsteigen auf umweltfreundliche 

Verkehrsmittel und setzen sich für eine möglichst umweltverträgliche Bewältigung des Verkehrsaufkom-
mens ein. 

3 Sie sorgen dafür, dass der öffentliche Verkehr für die gesamte Bevölkerung zugänglich ist und ihren  
massgeblichen Bedarf abdeckt. 

4 Sie berücksichtigen die Bedürfnisse von schwächeren Verkehrsteilnehmerinnen und Verkehrsteilnehmern. 

Begründung:  
Ein funktionierendes Verkehrssystem ist ein zentrales Element zur Sicherung von Wohlstand, Lebensqualität 
und Arbeit für alle. Durch den öffentlichen Verkehr sowie den Velo- und Fussverkehr werden die Strassen 
entlastet und die Umwelt wird durch die verstärkte Nutzung dieser effizienten Fortbewegungsmittel geschont. 
Weiter führt deren Förderung zu einer Reduktion von Lärm und Luftverschmutzung.  
Trotz der zunehmenden Wichtigkeit des öffentlichen Verkehrs, des Veloverkehrs sowie des Fussverkehrs 
wird der Langsamverkehr in der Verfassung des Kantons Solothurn heute nicht erwähnt. Mit der vorgeschla-
genen Anpassung soll dieser Mangel beseitigt werden. 
Aus diesen Gründen ist der entsprechende Paragraph in der kantonalen Verfassung anzupassen, wie es 
andere Kantone (Bern, Schwyz, Fribourg, Schaffhausen, St. Gallen, Genf) bereits umgesetzt haben. 

Erstunterzeichner: Fabian Müller, Präsident VCS-Sektion Solothurn, Hofmattweg 60, 4710 Balsthal 
 
Gemeinde: ______________________________________________________________________________ 
Auf diesem Bogen dürfen nur Stimmberechtigte der gleichen politischen Gemeinde unterzeichnen.  
Nach Artikel 282 StGB wird mit Gefängnis oder Busse bestraft, wer das Ergebnis einer Unterschriftensammlung fälscht.  

Name und Vorname Geburtsdatum 
(Tag, Monat, Jahr) 

Wohndresse  
(Strasse, Hausnummer) 

Unterschrift Kontrolle 
(leer lassen) 

     

     

     

Stimmrechtsbescheinigung: 
Die unterzeichnende Amtsperson bescheinigt hiermit, dass die ________ (Anzahl) Unterzeichnenden dieser Liste  
ihr Stimmrechtsdomizil in der Gemeinde haben und in kantonalen Angelegenheiten stimmberechtigt sind.  
 
 
 
 
___________________, den _________________________  Stempel und Unterschrift 
 
Bitte Unterschriftenlisten vollständig oder teilweise ausgefüllt bis 30.11.2017 zurücksenden an:  
VCS Sektion Solothurn, Postfach 804, 4501 Solothurn  
 
Rückzugsklausel 
Bis zum Beginn der Beratung im Kantonsrat kann der Erstunterzeichner oder die Erstunterzeichnerin den Volksauftrag zurückziehen  
(§147 GpR). Die Rückzugserklärung ist schriftlich bei der Staatskanzlei einzureichen.  


